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1 Vorbemerkungen 

Die Stiftung Heiligen-Geist-Hospital (HGH) ist eine rechtsfähige Stiftung des öffentlichen 

Rechts. Sie wird gemäß § 5 ihrer Satzung von der Hansestadt Lübeck (HL) nach den Vor-

schriften der Gemeindeordnung (GO) verwaltet. Es handelt sich um Treuhandvermögen im 

Sinne von § 98 GO, demnach unterliegen die Jahresabschlüsse (JA) der Prüfung durch das 

Rechnungsprüfungsamt (RPA). 

§ 92 Abs. 1 GO: 

In Gemeinden, in denen ein RPA besteht, prüft dieses den JA und den Lagebericht mit allen 

Unterlagen dahin, ob 

1. der Haushaltsplan eingehalten ist, 

2. die einzelnen Rechnungsbeträge sachlich und rechnerisch vorschriftsmäßig 

begründet und belegt worden sind, 

3. bei den Erträgen, Aufwendungen, Einzahlungen (EZ) und Auszahlungen (AZ) sowie bei 

der Vermögens- und Schuldenverwaltung nach den geltenden Vorschriften verfahren 

worden ist, 

4. das Vermögen und die Schulden richtig nachgewiesen worden sind, 

5. der Anhang zum JA vollständig und richtig ist,  

6. der Lagebericht zum JA vollständig und richtig ist. 

Das RPA kann die Prüfung nach seinem pflichtgemäßen Ermessen beschränken und auf die 

Vorlage einzelner Prüfungsunterlagen verzichten. 

Im Sinne einer zügigen Prüfung zurückliegender JA machte das RPA von dieser Regelung 

Gebrauch. Die nicht geprüften, wesentlichen Positionen werden in diesem Bericht auf-

geführt. 

Die Stiftung HGH ist eine Anstaltsstiftung, d.h. sie setzt vorwiegend ihr Vermögen für den 

Stiftungszweck ein. Das Vermögen der Stiftung besteht aus Grundbesitz (u.a. dem HGH, 

Stiftsgütern, Kleingärten und Erbbaurechtsgrundstücken) und Kapitalvermögen. Prüfungs-

gegenstand waren die JA der Jahre 2013 und 2014. Diese wurden im Juni 2020 vom Bürger-

meister unterzeichnet. Die weiteren Prüfungsunterlagen wurden im Juli 2020 und während 

der Prüfung, die hauptsächlich von Oktober 2020 bis Januar 2021 stattfand, bereitgestellt.   
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2 Bericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse der Stiftung 

Heiligen-Geist-Hospital zum 31.12.2013 und 31.12.2014 

 

1.1 Vorjahre 

Der JA 2012 wurde am 26.11.2020 beschlossen, ebenso die Zuführung des Jahresüber-

schusses in Höhe von 50 TEUR zur freien (20 TEUR) und zur Zweckrücklage (30 TEUR).1 

Tabelle 1: Prüfungsbemerkungen der Vorjahre 

Thema Prüfungsbemerkung Stellungnahme der 

Verwaltung  

Anmerkung 

Eröffnungsbilanz (EB) zum 01.01.2010 

Bebaute Grund-

stücke 

Die Anlagen Nr. 

9200192 und -193 sind 

keine Wohnbauten und 

in die sonstigen Dienst-, 

Geschäfts- und 

Betriebsgebäude umzu-

buchen (Restbuchwert 

2014: 4,3 Mio. EUR). 

Die Umbuchung wird für 

den nächsten zu 

erstellenden JA vorge-

sehen. 

Im August 2019 erfolgte 

die Umbuchung zum 

01.01.2019. Die aus-

stehende Korrektur wird 

in beiden Anhängen 

erläutert. 

Kunst-

gegenstände, 

Kultur-

denkmäler 

Durch fehlende Rück-

indizierungen sind 

Skulpturen um 452 

TEUR und Kunsthand-

werk um 20 TEUR zu 

hoch ausgewiesen. 

 Eine Korrektur ist im 

Buchungsjahr 2014 

erfolgt (siehe Textziffer 

[Tz.] 3.1.1). 

Aktive 

Rechnungs-

abgrenzung 

(ARAP) 

Für Zuwendungen in 

den Jahren 2000-2004 

aus dem Vermögens-

haushalt wurden keine 

ARAP gebildet. 

Der Sachverhalt wird 

geprüft und ggf. im Zuge 

von EB-Korrekturen 

umgesetzt. 

Bisher (Januar 2021) ist 

keine Korrektur erfolgt. 

Sonderposten Die Stiftung hat für 

diverse Maßnahmen 

Zuwendungen erhalten, 

die Sonderposten 

wurden jedoch nicht 

bilanziert. 

Der Vorgang befindet 

sich in Klärung. 

Bisher (Januar 2021) ist 

keine Korrektur erfolgt. 

Altersteilzeit-

Rückstellung 

Die Rückstellung wurde 

um ca. 27 TEUR zu hoch 

gebildet. 

Eine Korrektur ist nicht 

beabsichtigt, da der Fall 

im Wirtschaftsjahr 2015 

abgeschlossen wurde. 

Der Restbuchwert 2014 

der Rückstellung beträgt 

21 TEUR. 

                                                      

1Vgl. VO/2020/09339. 
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Thema Prüfungsbemerkung Stellungnahme der 

Verwaltung  

Anmerkung 

JA 2010 

Kunst-

gegenstände 

Die Pilgerhalle (Anlage 

9200314, 491 TEUR) 

hätte bei den 

Gebäuden ausgewiesen 

werden müssen. 

 

 Die Anlage wurde im 

Buchungsjahr 2016 

umgebucht zu den 

sonstigen Dienst, 

Geschäfts- und 

Betriebsgebäuden. 

AZ für die 

Gewährung von 

Ausleihungen / 

Fremde Finanz-

mittel 

Bei Umbuchungen 

zwischen Forderungs- 

und Verbindlichkeiten-

konten wurden auch 

Finanzrechnungskonten 

angesprochen, sodass 

diese zu hoch ausge-

wiesen sind. 

Solche Sachverhalte 

sollen zukünftig im 

Anhang erläutert 

werden. Durch die 

laufende Optimierung 

von Buchungsvor-

gängen wurde diese 

Problematik in den 

nächsten JA verringert. 

In 2013 und 2014 sind 

Finanzrechnungskonten 

erneut durch Sach-

buchungen zu hoch 

ausgewiesen (siehe Tz. 

2.3.3), 

Stiftungs-

vermögen 

Bei abnehmendem 

Eigenkapital konnte der 

Nachweis, dass das 

Stiftungsvermögen 

erhalten wurde, nicht 

erbracht werden. 

Eine Antwort des Innen-

ministeriums zur 

Gliederung des 

Stiftungskapitals steht 

noch aus (siehe 

Tz. 3.1.4). 

Der Ausweis des Eigen-

kapitals bedarf aus 

Sicht des RPA weiterhin 

der Überarbeitung. 

2014 wurde der Nach-

weis der Erhaltung des 

Stiftungsvermögens 

erneut nicht erbracht 

(siehe Tz. 4). 

JA 2011 

AZ für die 

Gewährung von 

Ausleihungen 

Der Ausweis des Zu-

schusses an die Stiftung 

JJK in der Kontengruppe 

78 AZ aus Investitions-

tätigkeit ist nicht 

korrekt. 

Der Zuschuss erfolgt 

nur noch bis 2016. Der 

Ausweis wird zukünftig 

im Anhang erläutert. 

Der Ausweis wird in den 

Anhängen 2013 und 

2014 erläutert. 

1.2 Haushaltsplanung 

Der Haushaltsplan 2013 wurde am 29.11.2012 von der Bürgerschaft beschlossen und im 

Januar 2013 dem Innenminister gemeinsam mit dem städtischen Haushalt vorgelegt. Über 

den Haushaltsplan 2014 beschloss die Bürgerschaft am 28.11.2013, die Vorlage beim 

Innenministerium erfolgte im Januar 2014. 

9 von 79 in Zusammenstellung



 Rechnungsprüfungsamt 

 

 

 

 

4 Bericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse der Stiftung 

Heiligen-Geist-Hospital zum 31.12.2013 und 31.12.2014 

 

2 Jahresabschluss 2013 

Der JA der Stiftung besteht entsprechend § 95m GO aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, 

der Finanzrechnung und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beigefügt. 

2.1 Bilanz 

Der Eigenkapitalausweis weicht von der in § 48 Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik 

(GemHVO-Doppik) vorgegebenen Gliederung ab. Die Gliederungsnummern 1.01, 1.011, 

1.02 und 1.03 existieren nicht, auch die Kontenart 200 ist in den Verwaltungsvorschriften 

über den Kontenrahmen für die Haushalte der Gemeinden nicht enthalten. 

Die Bilanz ist rechnerisch richtig. Die Anfangsbestände stimmen mit den Schlusssalden des 

JA 2012 überein. Die Ergebnisrechnung stimmt mit dem Jahresfehlbetrag, die Finanzrech-

nung mit den liquiden Mitteln überein. Des Weiteren wurde die Übereinstimmung der Bi-

lanzposten mit den Anlagen zum Anhang (Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeiten-

spiegel) und mit dem Finanzbuchhaltungssystem überprüft. 

Die geprüften wesentlichen Posten der Bilanz werden im Folgenden erläutert. Weitere we-

sentliche Posten der Bilanz, die nicht systematisch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 

2013 geprüft wurden, sind: 

 Ackerland, 

 Wohnbauten, 

 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude, 

 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler, 

 Sonstige privatrechtliche Forderungen 

 Stiftungskapital, 

 Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied, 

 Freie Rücklage, 

 Zweckrücklage und 

 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich. 

2.1.1 Liquide Mittel 

 31.12.2012 31.12.2013 

Kontengruppe 18 1.911.266 EUR 2.403.864 EUR 

Die Stiftung verfügt seit Ende 2012 über ein von der HL verwaltetes Geschäftskonto. Erheb-

liche Kontobewegungen wurden nachvollzogen und die Saldenbestätigung zum 31.12.2013 

lag vor. Beanstandungen haben sich nicht ergeben. 
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2.1.2 Sonstige Rückstellungen 

 31.12.2012 31.12.2013 

Kontenart 289 456.291 EUR 281.587 EUR 

Es handelt sich um eine Rückstellung für Rückzahlungen von Erbbauzinsen, die gebildet 

wurde, nachdem der Bundesgerichtshof 2011 eine Klage gegen Erbbauzinserhöhungen an 

das Landgericht Lübeck zurück verwiesen hatte.2 2013 erging das Urteil, nach dem nur eine 

wesentlich geringe Erhöhung möglich war. Die Veränderung bei der Rückstellung ergab sich 

zum einen aus in 2013 erfolgten Rückzahlungen an die Erbbaurechtsnehmenden in Höhe 

von insgesamt 156 TEUR und ertragswirksame Auflösungen in Höhe der zulässigen 

Erbbauzinserhöhung (67 TEUR). Zum anderen handelt es sich um die Bildung weiterer 

Rückstellungen für die noch laufenden Fälle (49 TEUR). Sie erfolgte nur noch in der Höhe, 

um die die 2013 erhaltene Erbbauzinserhöhung die laut Urteil des Landgerichts zulässige 

Erhöhung überstieg. 

Im Anhang des JA ist die Zusammensetzung der Erbbauzinsrückstellung für die Jahre 2009 

bis 2013 aufgelistet (und nicht wie missverständlich ausgedrückt die Entwicklung über die 

Jahre). 

 

Abbildung 1: Entwicklung der Sonstigen Rückstellungen für Erbbauzinsen 

 

 

                                                      

2 Vgl. Bericht über die Prüfung des JA der Stiftung HGH 2010 vom 24.04.2018, Tz. 2.1.4 Sonstige andere 

Rückstellungen (VO/2018/06514). 

0

100000

200000

300000

400000

500000

EB 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Erbbauzinsrückstellung (EUR)

11 von 79 in Zusammenstellung



 Rechnungsprüfungsamt 

 

 

 

 

6 Bericht über die Prüfung der Jahresabschlüsse der Stiftung 

Heiligen-Geist-Hospital zum 31.12.2013 und 31.12.2014 

 

2.1.3 Sonstige Verbindlichkeiten 

 31.12.2012 31.12.2013 

Kontengruppe 37 134.921 EUR 535.683 EUR 

Die sonstigen Verbindlichkeiten erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um gut 400 TEUR. 

Bei den sonstigen Verbindlichkeiten handelt sich im Wesentlichen (521 TEUR) um Verbind-

lichkeiten gegenüber der HL. Die Erhöhung beruht Großteils (379 TEUR) auf der Abgrenzung 

einer Rechnung des Gebäudemanagements der HL (GMHL) für Bauunterhaltung, Bauleit-

kosten und allgemeine Betriebskosten für 2013 (siehe Tz. 2.2.2). Weitere Verbindlichkeiten 

gegenüber der HL wurden für die Personalkostenabrechnung gebildet.  

Die HL bilanzierte 2013 Forderungen in gleicher Höhe gegenüber der Stiftung. 

2.2 Ergebnisrechnung 

Die Aufstellung entspricht den Vorgaben des § 45 i. V. m. § 2 GemHVO-Doppik. Die Ergeb-

nisrechnung ist rechnerisch richtig und stimmt mit den Zahlen aus dem Finanzbuchhal-

tungssystem überein. Die Vorjahreszahlen und fortgeschriebenen Planzahlen sind korrekt 

dargestellt. Die bilanziellen Abschreibungen der Ergebnisrechnung stimmen mit dem 

Anlagenspiegel überein. 

Im Folgenden werden die geprüften wesentlichen Positionen der Ergebnisrechnung darge-

stellt. Eine weitere wesentliche Position, die nicht systematisch im Rahmen der Jahres-

abschlussprüfung 2013 geprüft wurde, sind die bilanzielle Abschreibungen. 

2.2.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte 

 2012 2013 

Kontenarten 441, 442, 446 927.375 EUR 899.735 EUR 

Die privatrechtlichen Leistungsentgelte setzten sich im Wesentlichen aus folgenden Konten 

zusammen: 

4411000 Mieten und Pachten 559.718 EUR 

4411001 Erträge aus Erbbaurecht (Erbbauzinsen) 316.016 EUR 

Die Mieten erhielt die Stiftung hauptsächlich für das Gebäude am Koberg (251 TEUR von 

den SeniorInneneinrichtungen für das APH, 110 TEUR für die Gastronomie, die Rechts-

anwaltskanzlei und den Weihnachtsmarkt). Die Pachten bestanden vor allem aus den 

Zahlungen für die Stiftsgüter und die Kleingärten (zusammen 173 TEUR). 
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Die Erträge aus Erbbaurecht setzten sich aus zahlreichen Zahlungen zusammen. Das RPA 

prüfte die Erbbauzinsen stichprobenartig auf Vollständigkeit und sah einzelne Verträge ein. 

Der Rückgang der Leistungsentgelte gegenüber dem Vorjahr ist auf die Erbbauzinsen 

zurückzuführen, die um 41 TEUR sanken. 2013 wurden vermehrt Erbbauzinsen aufgrund 

des Gerichtsurteils erstattet. Die Erstattung des Anteils der Überzahlung für 2013 wurde 

mit den Erträgen aus 2013 verrechnet, dies erklärt den Rückgang der Erträge aus Erbbau-

recht. 

Die zugehörigen EZ (Kontenarten 641, 642 und 646) waren stimmig. 

2.2.2 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 

 2012 2013 

Kontengruppe 52 -345.045 EUR -569.740 EUR 

Es handelt sich im Wesentlichen um Kosten für die Bauunterhaltung und Bewirtschaftung 

der Gebäude der Stiftung (Hospitalgebäude und Stiftsgüter). Die Aufwendungen stiegen 

gegenüber dem VJ um 225 TEUR an, auch der fortgeschriebene Planansatz wurde um 

101 TEUR überschritten. Eine Erläuterung des Anstiegs im Anhang wäre wünschenswert 

gewesen. Ursächlich ist die Unterhaltung der Hochbauten (Kto 5211001). Der Aufwand 

betrug 315 TEUR, geplant waren 196 TEUR und im VJ fielen nur 125 TEUR an. Über die 

reguläre Bauunterhaltung hinausgehend fanden 2013 Arbeiten aufgrund der Absackung 

des Kartoffelkellers und erste Arbeiten zur Sanierung der Kobergfassade statt, die den 

Anstieg der Aufwendungen erklären. Die gestiegenen Aufwendungen für Bauunterhaltung 

sind die Hauptursache für den Jahresfehlbetrag 2013. 

Die AZ für Sach- und Dienstleistungen (Kontengruppe [KGr] 72) betrugen nur 192 TEUR. Die 

Differenz zum Aufwand kam ebenfalls durch die Abrechnung des GMHL zustande. Die 

Rechnung wurde erst 2014 erstellt, der Aufwand noch korrekt in 2013 gebucht, die zuge-

hörige Zahlung erfolgte aber erst 2015.  

2.2.3 Sonstige ordentliche Aufwendungen  

 2012 2013 

Kontengruppe 54 -223.027 EUR -183.458 EUR 

Der fortgeschriebene Planansatz von 141 TEUR wurde um 42 TEUR überschritten. Dies lag 

an der Zuführung zu der Erbbauzinsrückstellung in Höhe von 49 TEUR. Die überplanmäßige 

Bewilligung wurde durch Mehreinnahmen bei den Erbbauzinsen gedeckt, die entstanden, 

da für 2013 nur die rechtlich zulässige Erhöhung eingeplant worden war (näheres hierzu 

siehe Tz. 2.1.2). 
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Zu den sonstigen ordentlichen Aufwendungen zählen auch die Erstattungen für Aufwen-

dungen von Dritten an Gemeinden. Es wurden 126 TEUR an die HL für Personal und ILA-

Kosten erstattet. 

Die sonstigen AZ (KGr 74) betrugen im Gegensatz zu den Aufwendungen 268 TEUR. Der 

auszahlungslosen Zuführung zur Rückstellung (49 TEUR) standen 152 TEUR Erstattungen 

an Erbbaurechtsnehmer gegenüber, die aus der Rückstellung geleistet wurden und daher 

keinen Aufwand in 2013 darstellen. 

2.3 Finanzrechnung 

Die Finanzrechnung setzt sich, anders als im Anhang angegeben, aus den Teilrechnungen 

der Produkte 573005000 HGH und 99210998 Stiftungsverrechnung zusammen. 

Die Finanzrechnung ist formal und rechnerisch richtig. Die Übereinstimmung mit dem Fi-

nanzbuchhaltungssystem wurde überprüft. Die Vorjahreszahlen wurden korrekt übernom-

men und die fortgeschriebenen Planansätze richtig dargestellt. 

Im Folgenden werden die wesentlichen Positionen der Finanzrechnung dargestellt, die 

nicht bereits im Rahmen der entsprechenden Ergebnisrechnungspositionen erläutert 

wurden. 

2.3.1 Rückflüsse und Gewährung von Ausleihungen 

(für Investitionen und Investitionsförderungs-

maßnahmen Dritter) 

 2012 2013 

Kontenart 686 EZ 1.690.316 EUR 541.314 EUR 

Kontenart 786 AZ -448.793 EUR -207.094 EUR 

Die EZ beruhten hauptsächlich (356 TEUR) auf der Umbuchung von Forderungen aus 

Darlehen gegenüber der HL (1791991128) aus der Schlussbilanz 2012 auf Forderungen aus 

lfd. Konto gegenüber der HL (1791991123) zum Jahresbeginn. Gleichzeitig erfolgte die 

Buchung 686 an 772 AZ aus fremden Finanzmitteln (siehe nächste Tz.). 

Die AZ resultierten wiederum überwiegend (117 TEUR) aus der erneuten Rückbuchung der 

Forderungen im Rahmen des JA. Für die Darstellung in der Schlussbilanz wurden die 

Forderungen wieder umgebucht vom Konto 1791991123 auf das Konto 1791991128. 

Gleichzeitig erfolgte die Buchung 672 EZ fremde Finanzmittel an 786. 
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Die Ein- und Auszahlungskonten sind durch die Bebuchung bei Umgliederungen im 

Rahmen der Eröffnungsbuchungen bzw. des JA, ohne dass dieser tatsächliche Zahlungs-

ströme entsprechen, zu hoch ausgewiesen. 

Die AZ des planmäßigen Zuschusses an die Stiftung St. Johannis-Jungfrauenkloster (JJK) für 

2013 in Höhe von 90 TEUR wurde falsch als AZ für die Gewährung von Ausleihungen aus-

gewiesen. Mit Feststellung des tatsächlichen Zuschussbedarfs (69 TEUR) wurde der Auf-

wand eingebucht. (Die Rückzahlung des überzahlten Zuschusses in Höhe von 21 TEUR 

erfolgte 2018.) Bei der Einbuchung des Aufwands sind die Konten 7318000000 AZ für 

Zuwendungen und 6868100000 EZ Rückflüsse von Ausleihungen angesprochen worden, 

ohne dass zu diesem Zeitpunkt ein Zahlungsfluss stattfand. Der Ausweis des Zuschusses in 

der Finanzrechnung wurde bereits in den Vorjahren beanstandet und wird nun im Anhang 

erläutert. 

Weitere 116 TEUR bei den EZ beruhen auf (Sonder-)Tilgungen vom Pächter eines Stifts-

gutes. 

2.3.2 Ein- und Auszahlungen aus fremden Finanz-

mitteln 

 2012 2013 

Kontenart 672 EZ 3.625.582 EUR 748.555 EUR 

Kontenart 772 AZ -3.385.886 EUR -988.250 EUR 

Unter den Kontenarten 672/772 EZ und AZ aus fremden Finanzmitteln sollen Zahlungen 

ausgewiesen werden, die als durchlaufende Gelder nach § 14 GemHVO-Doppik über 

Kassen oder Konten der Stiftung abgewickelt werden. Die Stiftung besaß bis Ende 2012 kein 

Geschäftskonto, sondern sie bediente sich des städtischen Bereiches Buchhaltung und 

Finanzen. Es gab im Ergebnis keine AZ, sondern nur Verschiebungen von Forderungen und 

Verbindlichkeiten gegenüber der HL. Durch die Bebuchung der Kontenarten 672 und 772 

wurde letztlich die Finanzrechnung ausgeglichen, sodass die liquiden Mittel am Ende der 

Finanzrechnung nicht durch die Finanzmittelbewegungen bei der HL berührt wurden. 

Zumindest in der ersten Jahreshälfte wurden noch zahlreiche Buchungen nach dieser 

Systematik vollzogen (ca. 300 TEUR EZ und 340 TEUR AZ). 

Zur Eröffnung des Jahres 2013 wurden die Forderungen gegenüber der HL auf das laufende 

Konto umgebucht (1791991123 an 1791991128). Bei der Buchung wurden auch die Finanz-

rechnungskonten angesprochen, obwohl es sich um eine reine Sachbuchung ohne Zah-

lungsmittelfluss handelte (6868100000 an 7720000000), wodurch das Auszahlungskonto 

um 356 TEUR zu hoch ausgewiesen ist. 

Zum Ende des Jahres sollte ein Ausgleich der Forderungen und Verbindlichkeiten gegen-

über der HL stattfinden. Es wurden Forderungen in Höhe von 337 TEUR (gleichzeitig mit 
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dem Kto. 6720000) und Verbindlichkeiten in Höhe von 291 TEUR (gleichzeitig mit Kto. 

7720000) und eine tatsächliche Zahlung von der HL auf das Girokonto in Höhe von 46 TEUR 

miteinander verrechnet. 

Für den JA wurden Forderungen für die Schlussbilanz wieder umgebucht (1791991128 an 

1791991123) und dabei abermals die Finanzrechnung berührt. Auch hier handelte es sich 

um eine Sachbuchung, wodurch die Konten 6720000 und 7868100 um 117 TEUR zu hoch 

ausgewiesen sind. 

2.3.3 Fazit zur Finanzrechnung 

Durch auch auf Finanzrechnungskonten gebuchte Sachbuchungen sind Ein- und Auszah-

lungskonten um insgesamt jeweils 474 TEUR (2012 noch 2,6 Mio. EUR) zu hoch ausge-

wiesen.  

In der Finanzrechnung sind nach § 46 GemHVO-Doppik die im Haushaltsjahr eingegange-

nen EZ und geleisteten AZ auszuweisen. Die Finanzrechnung der Stiftung HGH weist EZ und 

AZ aus, obwohl diese tatsächlich nicht stattfanden. Sie suggeriert durch den Ausweis 

fremder Finanzmittel sogar, dass zusätzlich durchlaufende Gelder verwaltet wurden. Damit 

vermittelt die Finanzrechnung nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der Finanzlage der Stiftung. Dieser Umstand wird im Anhang erläutert (§ 51 Abs. 2 Nr. 

1 GemHVO). Ende 2012 eröffnete die Stiftung ein eigenes Geschäftskonto, sodass die 

Finanzrechnung diese erläuterungsbedürftigen Besonderheiten zukünftig nicht mehr aus-

weisen sollte. 

2.4 Anhang 

Der Anhang steht grundsätzlich im Einklang mit dem übrigen JA. 

Nach § 51 Abs. 2 Nr. 1 GemHVO-Doppik sind besondere Umstände, die dazu führen, dass 

der JA nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Fi-

nanz- und Ertragslage vermittelt, im Anhang zu erläutern. So wird die Überbewertung der 

Kunstgegenstände um 472 TEUR (siehe Tz. 1.1) im Anhang erläutert. Ebenso wird erklärt, 

warum die Finanzrechnung nicht die tatsächlichen Verhältnisse der Stiftung abbildet. 

Es fehlt die nach § 51 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik erforderliche Erläuterung der Abwei-

chung vom Grundsatz der Einzelbewertung bei der Bewertung des Holzaufwuchses 

(143 TEUR). 

Die Erläuterungen zu den Rücklagen sind missverständlich. Gemäß Anhang solle der Freien 

Rücklage 20 TEUR und der Zweckrücklage 30 TEUR aus dem Jahresüberschuss 2012 nach 
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Beschlussfassung durch die Bürgerschaft zugeführt werden. Diese Zuführung war jedoch 

bereits erfolgt und Bestandteil des Schlussbilanzwertes.  

2.5 Lagebericht 

Dem JA ist ein vom Bürgermeister am 22.06.2020 unterzeichneter Lagebericht beigefügt.  

Der Lagebericht vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der 

Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. 

3 Jahresabschluss 2014 

Der JA der Stiftung besteht entsprechend § 95m GO aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, 

der Finanzrechnung und dem Anhang. Ihm ist ein Lagebericht beigefügt. 

3.1 Bilanz 

Formell gibt es bezüglich des Eigenkapitals noch dieselben Abweichungen vom Muster zu 

§ 48 GemHVO-Doppik wie im VJ (siehe Tz 2.1). 

Die Bilanz ist rechnerisch richtig. Die Anfangsbestände stimmen mit den Schlusssalden des 

JA 2013 überein. Die Ergebnisrechnung stimmt mit dem Jahresfehlbetrag, die Finanz-

rechnung mit den liquiden Mitteln überein. Des Weiteren wurde die Übereinstimmung der 

Bilanzposten mit den Anlagen zum Anhang (Anlagen-, Forderungs- und Verbindlichkeiten-

spiegel) und mit dem Finanzbuchhaltungssystem überprüft. 

Die geprüften wesentlichen Posten der Bilanz werden im Folgenden erläutert. Weitere we-

sentliche Posten der Bilanz, die nicht systematisch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 

2014 geprüft wurden, sind: 

 Ackerland, 

 Wohnbauten, 

 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude, 

 Sonstige privatrechtliche Forderungen 

 Stiftungskapital, 

 Freie Rücklage, 

 Zweckrücklage, 

 Sonstige Rückstellungen, 

 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen vom öffentlichen Bereich und 

 Sonstige Verbindlichkeiten. 
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3.1.1 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler 

 31.12.2013 31.12.2014 

Kontengruppe 06 5.520.489 EUR 5.048.273 EUR 

Der Rückgang bei den Kunstgegenständen geht zurück auf drei Korrekturbuchungen. Zur 

Ermittlung der Anschaffungskosten für die EB waren die Schätzwerte für drei Anlagen 

(Skulpturen in der Kirchenhalle des HGH und im St. Annen-Museum und sakrales Silber) 

nicht rückindiziert worden und dadurch um insgesamt 472 TEUR überbewertet. Die Wert-

änderung wurde gemäß § 56 Abs. 2 GemHVO-Doppik ergebnisneutral mit dem Eigenkapital 

verrechnet (näheres siehe Tz. 3.1.4). 

Es wird auf Tabelle 1 (Tz. 1.1) verwiesen. In diesem Posten sind bis 2016 für die Pilgerhalle 

491 TEUR falsch ausgewiesen. 

3.1.2 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau 

 31.12.2013 31.12.2014 

Kontengruppe 09 0 EUR 713.497 EUR 

Im Anhang findet sich keine Erläuterung dieses neuen Bilanzpostens. Bei den bilanzierten 

713 TEUR handelt es sich um eine Anlage im Bau (AiB), die Fassadensanierung des HGH. 

Die Aufwendungen gelten gemäß der Investitionsfiktion des § 41 Abs. 3 Satz 4 GemHVO-

Doppik als Herstellungskosten, da 2014 für die Maßnahme Spenden in Höhe von insgesamt 

346 TEUR eingingen. Belege wurden stichprobenweise eingesehen. Es fand ein Abgleich mit 

den Sonderposten (siehe Tz. 3.1.5) und den geleisteten AZ für Hochbaumaßnahmen (siehe 

Tz. 3.3.2) statt. 

3.1.3 Liquide Mittel 

 31.12.2013 31.12.2014 

Kontengruppe 18 2.403.864 EUR 2.449.191 EUR 

Erhebliche Kontobewegungen wurden nachvollzogen und die Saldenbestätigung zum 

31.12.2014 lag vor. Beanstandungen haben sich nicht ergeben.  
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3.1.4 Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied 

 31.12.2013 31.12.2014 

Konto 2009011 15.790.910 EUR 15.318.693 EUR 

Beim Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied handelt es sich um den bei der 

Erstellung der EB ermittelten Differenzbetrag zwischen den ermittelten Aktiv- und Passiv-

werten. Das RPA hat diesen Ausweis seit dem ersten JA 20103 bemängelt und um eine sinn-

volle Gliederung des Eigenkapitals gebeten, in der das gemäß § 4 Abs. 2 Stiftungsgesetz zu 

erhaltene Grundstockvermögen abgebildet ist. Die Verwaltung unterbreitete 2020 der 

Stiftungsaufsicht einen Vorschlag zur Aufteilung des Eigenkapitals, eine Reaktion des Innen-

ministeriums steht noch aus. 

2014 wurde eine Korrektur der EB vorgenommen, die Kunstgegenstände wurden um 

472 TEUR im Wert gemindert (siehe Tz. 3.1.1). Gemäß § 56 Abs. 2 GemHVO-Doppik sind 

Wertveränderungen ergebnisneutral zu 85 % mit der Allgemeinen Rücklage und zu 15 % 

mit der Ergebnisrücklage zu verrechnen. Bei der Aufstellung der EB der Stiftung HGH wurde 

die Einteilung allerdings abweichend von § 54 Abs. 3 GemHVO-Doppik nicht entsprechend 

vorgenommen. Die ursprüngliche Überbewertung der Kunstgegengestände ist rechnerisch 

im Stiftungskapital aus Bilanzierungsunterschied abgebildet, daher war die Verrechnung 

der Korrektur mit diesem Bilanzposten folgerichtig. 

3.1.5 Sonderposten für aufzulösende Zuschüsse 

 31.12.2013 31.12.2014 

Kontenart 231 0 EUR 346.250 EUR 

Nach § 40 Abs. 5 GemHVO-Doppik sind erhaltene Zuschüsse für die Herstellung von 

Vermögensgegenständen als Sonderposten zu aktivieren. Die Stiftung erhielt für die 

Sanierung der Kobergfassade 2014 insgesamt 346 TEUR von diversen Spendern (haupt-

sächlich von 2 Stiftungen und einem Verein). Der Sonderposten wurde mit der Anlagen-

buchhaltung und mit den investiven EZ (siehe Tz. 3.3.1) abgeglichen, für den Großteil der 

Summe wurden die Belege eingesehen. Beanstandungen haben sich nicht ergeben. 

Für vorangegangene Prüfungen wird auf Tabelle 1 (Tz. 1.1) verwiesen. Das RPA geht von 

der Unvollständigkeit dieses Bilanzpostens aus. 

                                                      

3 Vgl. Bericht über die Prüfung des JA 2010 der Stiftung HGH, Tz. 2.1.3 Stiftungskapital, VO/2018/06514. 
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3.1.6 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und 

Leistungen 

 31.12.2013 31.12.2014 

Kontengruppe 35 4.470 EUR 176.964 EUR 

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen erhöhten sich gegenüber dem Vor-

jahr um 172 TEUR. Erläutert wurde diese Erhöhung im Anhang nicht. 

Die Erhöhung beruht hauptsächlich auf Verbindlichkeiten aufgrund der Fassaden-

sanierung. Die Rechnungen wurden teilweise erst in 2015 gezahlt. Da die Leistungen aber 

bereits in 2014 erfolgten, wurde die AiB bereits bebucht und die entsprechenden Verbind-

lichkeiten wurden ausgewiesen.  

3.2 Ergebnisrechnung 

Die Aufstellung entspricht den Vorgaben des § 45 i. V. m. § 2 GemHVO-Doppik und dem 

zugehörigen Muster. Die Ergebnisrechnung ist rechnerisch richtig und stimmt mit den 

Zahlen aus dem Finanzbuchhaltungssystem überein. Die Vorjahreszahlen und fortge-

schriebenen Planzahlen sind korrekt dargestellt. Die bilanziellen Abschreibungen der 

Ergebnisrechnung wurden mit dem Anlagenspiegel abgeglichen. 

Auf eine systematische Prüfung einzelner Positionen der Ergebnisrechnung wurde für den 

JA 2014 verzichtet. 

3.3 Finanzrechnung 

Die Finanzrechnung setzt sich, anders als im Anhang angegeben, aus den Teilrechnungen 

der Produkte 573005000 HGH, 573005000 HGH-999 und 99210998 Stiftungsverrechnung 

zusammen. 

Die Finanzrechnung ist formal und rechnerisch richtig. Die Übereinstimmung mit dem Fi-

nanzbuchhaltungssystem wurde überprüft. Die Vorjahreszahlen wurden korrekt übernom-

men und die fortgeschriebenen Planansätze richtig dargestellt. Die Tilgung der Investitions-

kredite stimmt mir der Veränderung in der Bilanz überein. 

Die geprüften Positionen der Finanzrechnung werden im Folgenden erläutert. Weitere 

wesentliche Positionen, die nicht systematisch im Rahmen der Jahresabschlussprüfung 

2014 geprüft wurden, sind: 

 Privatrechtliche Leistungsentgelte, 

 AZ für Sach- und Dienstleistungen und  

 Sonstige AZ. 
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3.3.1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen 

 2013 2014 

Kontenart 681 0 EUR 352.025 EUR 

Der Großteil der EZ (346 TEUR) fand auf dem Konto für Investitionszuschüsse übriger 

Bereiche statt. Es handelt sich um die bereits erwähnten Spenden für die Fassaden-

sanierung. 

Die Belege zu den größeren Beträgen wurden eingesehen und der Zahlungseingang nach-

vollzogen. Die Spenden sind in der Anlagenbuchhaltung als Sonderposten für die AiB 

gebucht. 

3.3.2 Auszahlungen für Baumaßnahmen 

 2013 2014 

Kontenart 785 0 EUR 630.245 EUR 

Die AZ gingen ebenfalls im Wesentlichen auf die Fassadensanierung zurück. 

Die Belege zu den größeren Beträgen wurden eingesehen und der Zahlungsausgang nach-

vollzogen. Der Ausweis als investive Hochbaumaßnahme war bei den geprüften Belegen 

korrekt. Die Aufwendungen für die Fassadensanierung gelten aufgrund der erhaltenen 

Spenden gemäß § 41 Abs. 3 Satz 4 GemHVO-Doppik als Herstellungskosten. Die AZ wurden 

mit der Anlagenbuchhaltung abgeglichen. 

3.3.3 Rückflüsse und Gewährung von Ausleihungen 

(für Investitionen und Investitionsförderungs-

maßnahmen Dritter) 

 2013 2014 

Kontenart 686 EZ 541.314 EUR 156.869 EUR 

Kontenart 786 AZ -207.094 EUR -209.508 EUR 

117 TEUR (VJ: 356 TEUR) der EZ beruhten auf der Umbuchung von Forderungen aus 

Darlehen gegenüber der HL (1791991128) aus der Schlussbilanz 2013 auf Forderungen aus 

lfd. Konto gegenüber der HL (1791991123) zum Jahresbeginn. Gleichzeitig erfolgte die 

Buchung 686 an 772 AZ aus fremden Finanzmitteln.  

Die AZ resultierten wiederum zu einem großen Teil (119 TEUR) aus der erneuten Rück-

buchung der Forderungen im Rahmen des JA. Für die Darstellung in der Schlussbilanz 

wurden die Forderungen wieder umgebucht vom Konto 1791991123 auf das Konto 

1791991128. Gleichzeitig erfolgte die Buchung 672 EZ fremde Finanzmittel an 786. 
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Die Ein- und Auszahlungskonten sind durch die Bebuchung bei Umgliederungen im 

Rahmen der Eröffnungsbuchungen bzw. des JA, ohne dass dieser tatsächliche Zahlungs-

ströme entsprechen, zu hoch ausgewiesen. 

Weitere 33 TEUR (VJ: 116 TEUR) bei den EZ beruhen noch auf einer Sondertilgung vom 

Pächter eines Stiftsgutes. 

Die AZ des planmäßigen Zuschusses an die Stiftung JJK für 2014 in Höhe von 90 TEUR wurde 

falsch als AZ für die Gewährung von Ausleihungen ausgewiesen. Mit Feststellung des tat-

sächlichen Zuschussbedarfs (6 TEUR, VJ: 69 TEUR) wurde der Aufwand eingebucht. Bei der 

Einbuchung des Aufwands sind die Konten 7318000000 AZ für Zuwendungen und 

6868100000 EZ Rückflüsse von Ausleihungen angesprochen worden, ohne dass zu diesem 

Zeitpunkt ein Zahlungsfluss stattfand. Der Ausweis der AZ des planmäßigen Zuschusses bei 

der Kontenart 786 wird im Anhang erläutert. 

Die EZ gingen durch die Verringerung der Abwicklung von Zahlungen über Forderungen 

und Verbindlichkeiten gegenüber der HL aufgrund des stiftungseigenen Girokontos, die 

geringere Sondertilgung und den geringeren Zuschussbedarf der Stiftung JJK um insgesamt 

384 TEUR zurück. 

3.3.4 Fazit zur Finanzrechnung 

Durch auch auf Finanzrechnungskonten gebuchte Sachbuchungen sind Ein- und Auszah-

lungskonten um insgesamt jeweils 236 TEUR (2013 noch 474 TEUR) zu hoch ausgewiesen.  

In der Finanzrechnung sind nach § 46 GemHVO-Doppik die im Haushaltsjahr eingegange-

nen EZ und geleisteten AZ auszuweisen. Die Finanzrechnung der Stiftung HGH weist EZ und 

AZ aus, obwohl diese tatsächlich nicht stattfanden. Sie suggeriert durch den Ausweis 

fremder Finanzmittel sogar, dass zusätzlich durchlaufende Gelder verwaltet wurden. Damit 

vermittelt die Finanzrechnung nicht ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 

Bild der Finanzlage der Stiftung. Dieser Umstand wird im Anhang erläutert (§ 51 Abs. 2 Nr. 

1 GemHVO). Ende 2012 eröffnete die Stiftung ein eigenes Geschäftskonto, sodass die 

Finanzrechnung diese erläuterungsbedürftigen Besonderheiten eigentlich nicht mehr aus-

weisen sollte. 

3.4 Anhang 

Der Anhang steht grundsätzlich im Einklang mit dem übrigen JA. 

Es fehlt die nach § 51 Abs. 1 Nr. 2 GemHVO-Doppik erforderliche Erläuterung der Abwei-

chung vom Grundsatz der Einzelbewertung bei der Bewertung des Holzaufwuchses 
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(143 TEUR). Die anderen nach § 51 GemHVO-Doppik erforderlichen Angaben sind ent-

halten. Insbesondere wurde erklärt, warum die Finanzrechnung nicht die tatsächlichen Ver-

hältnisse der Stiftung abbildet, auch der Ausweis des Zuschusses an die Stiftung JJK wurde 

erläutert. 

3.5 Lagebericht 

Dem JA ist ein vom Bürgermeister am 22.06.2020 unterzeichneter Lagebericht beigefügt. 

Dieser vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-

, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage. 

4 Erhalt des Stiftungsvermögens und Mittelverwendung 

Das der Stiftung zur dauernden und nachhaltigen Erfüllung des Stiftungszwecks zuge-

wandte Vermögen ist in seinem Bestand zu erhalten (§ 4 Abs. 2 Stiftungsgesetz). In den 

Lageberichten 2013 und 2014 wird der Vermögenserhalt damit belegt, dass sich das 

Stiftungskapital (inklusive des Stiftungskapitals aus Bilanzierungsunterschied) nicht ver-

änderte. 

2013 verringerte sich das Eigenkapital der Stiftung durch den Jahresfehlbetrag. Durch aus-

reichende Rücklagen konnte das Stiftungskapital unverändert bleiben. Dauerhafte Verluste 

würden aber den Erhalt des Stiftungskapitals gefährden. 2014 wurde das Stiftungskapital 

durch eine EB-Korrektur reduziert. Der Lagebericht ist insoweit nicht korrekt und der Erhalt 

des Stiftungsvermögens durch den JA nicht nachgewiesen. Die Verwaltung wird gebeten, 

den Nachweis im Rahmen der Stellungnahme zu führen. 

Gemäß § 4 Abs. 3 Stiftungsgesetz sind die Erträge des Stiftungsvermögens für den 

Stiftungszweck und die notwendigen Verwaltungskosten zu verwenden. 

Die Stiftung HGH setzt Teile ihres Vermögens (Stiftsgebäude) unmittelbar und die Erträge 

aus dem übrigen Vermögen zur Förderung der Betreuung alter, bedürftiger Menschen in 

Lübeck ein. Neben der Förderung des Alten- und Pflegeheims Heiligen-Geist-Hospital 

gewährte die Stiftung Zuwendungen an die Stiftung JJK zur Defizitabdeckung (2013: 

69 TEUR, 2014: 6 TEUR). Da die Erträge aus der Waldbewirtschaftung des JJK in beiden 

Jahren höher waren als die Aufwendungen, kann davon ausgegangen werden, dass der 

Zuschuss der Unterhaltung des Damenstifts JJK und damit auch dem Stiftungszweck der 

Stiftung HGH diente. Das RPA beanstandet, wie bereits 2010, das formlose Verfahren der 

Zuwendungsvergabe an die Stiftung JJK.4 

                                                      

4 Vgl. Bericht über die Prüfung des JA 2010 der Stiftung HGH vom 24.04.2018, Tz. 4 Mittelverwendung 

(VO/2018/06514). 
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Darüber hinaus werden aus Jahresüberschüssen Rücklagen gebildet. 

Tabelle 2: Rücklagenentwicklung 

 
Freie Rücklagen  Zweckrücklage  

Jahr 
Anfangs- 

bestand 

Ent-

nahme 

Ein-

stellung 

End-

bestand 

Anfangs- 

bestand 

Ent-

nahme 

Ein-

stellung 

End-

bestand  
EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR 

2006 0 0 0 0 0 0 0 0 

2007 0 0 0 0 0 539.210 539.210 0 

2008 0 0 173.438 173.438 0 175.000 260.159 85.159 

2009 173.438 0 171.536 344.974 85.159 0 257.304 342.463 

2010 344.974 0 0 344.974 342.463 0 0 342.463 

2011 344.974 65.337 0 279.637 342.463 0 0 342.463 

2012 279.637 0 167.922 447.559 342.463 0 251.883 594.346 

2013 447.559 0 20.050 467.609 594.346 0 30.075 624.421 

2014 467.609 131.448 0 336.161 624.421 0 0 624.421 

Der Vorjahresüberschuss (50 TEUR) wurde der freien und der Zweckrücklage zugeführt. 

2013 wurde ein Jahresfehlbetrag von 131 TEUR erwirtschaftet. Dieser wurde 2014 der 

freien Rücklage entnommen. Der Jahresüberschuss 2014 (5 TEUR) soll nach Beschluss-

fassung der Bürgerschaft anteilig der freien und der Zweckrücklage zugeführt werden. 

5 Zusammenfassung 

Die Stiftung schloss 2013 mit einem Jahresfehlbetrag von 131 TEUR ab. Verursacht wurde 

dieser hauptsächlich durch gestiegene Aufwendungen in der Bauunterhaltung des HGH. 

2014 konnte die Stiftung wieder mit einem leichten Überschuss abschließen. Der JA ist 

geprägt durch die Sanierung der Kobergfassade, die ihren Niederschlag in den Positionen 

AiB, Sonderposten, EZ aus Investitionszuwendungen und AZ für Baumaßnahmen findet. 

Die Kunstgegenstände sind 2013 noch um 472 TEUR überbewertet. Die Überbewertung ist 

im Anhang beschrieben und wurde 2014 korrigiert. 

Bei den Sonderposten wurden bereits in der Prüfung der EB wesentliche Fehler vom RPA 

festgestellt. Von der Verwaltung wurden bisher dort keine EB-Korrekturen durchgeführt. Es 

kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass der JA insoweit fehlerhaft ist. 
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